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Hygienevorschriften für Besucherinnen und Besucher der 
DRK Seniorenbegegnungsstätte 

 

1. Geltungsbereich 
 

Diese Hygienevorschrift ist für alle Besucherinnen und Besucher der Seniorenbegeg-
nungsstätte gültig und für die Teilnahme bindend. Ebenso ist die Vorschrift für alle Mitar-
beiterinnen der DRK Seniorenbegegnungsstätte bindend. 
 

2. Ziel und Zweck 
 

Ziel und Zweck dieser Vorschrift ist die Einhaltung der Hygienemaßnahmen des Ambu-
lanten Sozialen Dienstes sowie die Minimierung des Risikos einer Corona-Infektion der 
Besucherinnen und Besucher der Seniorenbegegnungsstätte. 
 

3. Festlegungen 
 

Der Ambulante Soziale Dienst sowie das Betreute Wohnen sind durch das Zusammen-
leben und die Zusammenarbeit von einer Vielzahl von Menschen von besonderer hygie-
nischer Bedeutung. Dies bedarf deshalb großer Aufmerksamkeit, um das Wohlbefinden 
und die Gesundheit - besonders auch im Hinblick auf die neue Infektionskrankheit 
COVID-19 zu sichern. Infektionen haben in der Altenhilfe eine wachsende epidemiologi-
sche Bedeutung hinsichtlich der Multimorbidität und Mortalität. 
Einen zusätzlichen Risikofaktor stellt das gemeinschaftliche Wohnen in unserem Betreu-
ten Wohnen dar. Diese Gefährdung kann auch durch das hygienebewusste Verhalten 
aller Besucherinnen und Besucher sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Einrich-
tungs-/Pflegedienstleitung, Ärzten und dem zuständigen Gesundheitsamt verringert wer-
den. 
 

Der Schutz der gefährdeten Personengruppen steht im Vordergrund, jedoch darf 
dieser nicht zu einer vollständigen Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner des Be-
treuten Wohnens führen. Aus diesem Grund gelten nachfolgende Regelungen für alle 
Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen: 
 

 Besucherinnen und Besucher, die aufgrund einer COVID-19 Erkrankung o-
der als enge Kontaktperson zu einem bestätigten Fall unter Quarantäne ste-
hen, sind grundsätzlich auszuschließen. Dies trifft ebenso auf Besucherin-
nen und Besucher zu, welche Symptome zeigen aber noch nicht getestet 
sind. Bis zum Vorliegen eines Testergebnisses ist ein Besuch der Begeg-
nungsstätte auszuschließen. 

 Öffnungszeiten der Begegnungsstätte sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 Im Eingangsbereich der Seniorenbegegnungsstätte werden die Besucherinnen 
und Besucher von einer Mitarbeiterin in Empfang genommen, die Hygienemaß-
nahmen werden erklärt. 

 Die Durchführung der Händedesinfektion vor und nach dem Besuch der Begeg-
nungsstätte ist für jeden verpflichtend. 
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 Eintragung des Namens in der Teilnahmeliste und Durchführung der Tem-
peraturkontrolle durch die Mitarbeiterin mittels eines kontaktlosen Thermo-
meters erfolgt bei jedem Besuch. Bei einer erhöhten Körpertemperatur ab 
37,5° C ist der Besuch der Begegnungstätte nicht gestattet, ebenso beim 
Feststellen von Erkältungsanzeichen. Die Besucherinnen und Besucher 
müssen frei von Erkältungsanzeichen sein und dies auch schriftlich im aus-
liegenden Gesundheitsfragebogen erklären. Bei einer erhöhten Temperatur 
ist sofort die Einrichtungs- und Pflegedienstleitung zu informieren. 

 Die Besucherinnen und Besucher werden nach Erfassung der notwendigen Daten 
und durchgeführten Hygienemaßnahmen durch die Mitarbeiterin unter der Ab-
standswahrung von 2 m zu ihrem Platz begleitet. Auch hier ist die Abstandsrege-
lung von 1,5 - 2 m dringend einzuhalten.  

 Die Mitarbeiterinnen der Seniorenbegegnungsstätte sind verpflichtet, einen Mund-
Nasen-Schutz sowie Handschuhe zu tragen und ebenso ihre Temperatur täglich 
zu erfassen. 

 Die zuständige Mitarbeiterin desinfiziert den Platz der Besucherin oder des Besu-
chers vor und nach jedem Besuch. 

 Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, aus hygienischen Aspekten 
die Toiletten in ihrer eigenen Häuslichkeit zu nutzen. 

 Im Anschluss einer jeden „Veranstaltung“ wird die Begegnungstätte gut durchge-
lüftet und komplett desinfiziert. 

 Die Mitarbeiterinnen der Begegnungsstätte planen und koordinieren die Besuche 
im Rahmen des Veranstaltungsplanes. 

 

4. Weitere Festlegungen 
 

 Zwischen jeder Besucherin sowie jedem Besucher ist ein Abstand von mindestens 
1,5 m einzuhalten. 

 Die Teilnehmerzahl wird auf maximal 11 Besucherinnen und Besucher begrenzt. 
 Die anfallenden Rechnungen werden täglich dokumentiert und am Freitag durch 

die Besucherinnen und den Besucher beglichen. 
 Singekreise/ Spielenachmittage/ Großveranstaltungen/ Kegelnachmittage etc. 

entfallen auf unbestimmte Zeit, da die Wahrung des Abstandes von ca. 1,5 - 2 m 
sowie der Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden kann. 

 

5. Mitgeltende Dokumente 
 

 Aushang hygienische Händedesinfektion 
 Aushang Hygienetipps 
 Aushang Händewaschen in 5 Schritten 
 Teilnehmerliste mit Gesundheitsfragebogen 

 Gesundheitsfragebogen der Mitarbeiterinnen 
 Desinfektionsplan 


